
vom Schade» durchs Viech. 4Y
dasselbezweiffclich/ so solle derjenige / welcher den Zaun / undFrid
zu machen / und zu erhalten schuldig / selbiger Felder / und anderer
Bäum / so auff jeder Seyten ein Schuch vom Zaun stehen / und
wachsen / sich zu gebrauchen haben . Greifst er aber weiter darum-
ben / solle er sich mit deme/ .welchem das Holtz gehört / der Gebühr
nach vergleichen.

§ . n.
Ob einer ein Geried machen/oder Dorn / und dergleichen auff

feinem Grund außbrennenwill / undthut das zu einer solchen Zeit/
Hey welcher ein Gefahr zu besorgen/ und dardurch dem Nachbarn
Schadenbeschicht / der ist seines Unbedachts halber schuldig solchen
Schadenzu ersetzen . Entstünde aber unversehenlich ein solcher Wind/
dardurch das Feuer weiter geführt wurde / dessen soll er billich nicht
entgelten.

er
on strittigen

§.
Ann zwischen zweyen / oder mehr Partheyenihrer

Gründ/undGüter-Anmarchung Halber/Stritt/
und Irrung entstehen / deren sie sich selbst nicht
vergleichen tönten / sollen sie solches an die ordent¬
liche Obrigkeit bringen / welche darauff taugli¬
che ^ ommiLnen/auffderPartheyenselbstVer-
gleich -und Benennung / oder ex oKcio , verord¬

nen / mit der Aufflag / daß sie an dem strittigen Orth den Augenschein
einnehmen / die Interessirte mit ihren Nothdurfften/ und Zeugen¬
schafften anhören / und entweder sic in der Güte vergleichen/ oder aber
in deren Entstehung / den eigentlichen Befundt der Sachen / neben

Und wann sich darauß so viel befindet / daß darüber rechtliche Ent-
/

bald fürnehmen ; im M es aber mit der Erkanntnus noch einen An¬
standhaben mäste/gehörige Verordnung thun / wessen sich entzwi-
schen ein-und anderer zuverhalten/und wo Gefahr zu besorgen/ einem/
oder dem andern/ oder auch beeden Theilen/ nach Beschaffenheit/ die
Enthaltungaller Gewaltthätigkeiten / mit scharffen Pönfällenauff-

G erlegen/
M»!



§0 OceFüttffzcheiiöe Titul/vsn Gruiid-Macchcn.
erlegen/ auch allenthalben in dergleichen fürfallenden Strittkgkciten
darob feyn/daß die langwürige ?ioccL , und Rechts-Führungen ver¬
hütet und abgeschnitten werden.

2 .
Zu Abhelffung solcher Strittigkeiten / mögen die Obrigkeiten in

unlauter» Sachen / nach Billichkeit/einem Theil nehmen/odergeben/
etwo auch einem Theil eine SummaGeldts für daS/so dem andern an
Gründen mehrers zugesprochen wird / zuerkennen / auch hierauff
neue March setzen / alles nach GelegenheitfürkommenderHandlung/
und wie es die Billigkeit/auch nachbarliche Einigkeit/ erfordert.

§ - Z-
Befindet sich / daß eine Parthey ihr einen Grund unbillich zuge¬

zogen / so solle selbiger Grund / sambt der darvon immittels auffgeho«
denen Nutzung / dem rechten Eigenthumber zugesprochen werden.
Hätte aber einer solchen frembden Grund bonL Läe innen gehabt/
und genossen / ist er / neben Abtrettung deß Grunds / allein von Zeit
der litis GonteüAtion , oder Kriegs-Befestigung / so er verlüstigt
wird / die empfangene Nutzung / zu erstatten schuldig.

§ » 4 >

Die March sollen nach Innhalt Briefflicher Urkundten / wann die
verbanden seynd / sonsten aber nach aydlicher Aussag glaubwürdiger
alter Leuth/ denen barumben bewust seyn mag/ entschiden werden ; es
käme dann für / und wurde in andere Weeg bewisen / daß die alten
March mit Wissen / und Willen der Besitzer / etwo geändert worden.

§ . 5.
Es soll keiner den andern überzäunen/ überackcrn / oder sonst über-

rainen/ sondern wie jeder Rain/ und Zaun von Alters / und bey vori¬
gem Inhaber gelegen / und gestanden/ also sollen sie gelassen / und dar¬
über nicht gegriffen werden / es mag sich auch ein jeder in solchem Fall/
bey seinem ruhig besitzenden Grund mit Weg-Hackungder übersetzten
Zäun/wohlhandhaben.

§ . 6.
Wann aber jemandordentliche March-Stein / oder Bäumfürsetz-

lichaußgrabt/abhackt/ oder sonsten vertilgt/ deristdembeschwärd-
tenTheil/denSchaden/alSviel er in Rechten schwören / oder sonsten
Rechts gebührlich erweisen kan / daß ihme dardmch widerfahren / zu

erstatten schuldig / und sollen darüber derley gefährliche Hand¬
lungen nach Außweisung Unserer Land-Gerichtö-Ord-

nung gestrafft werden.
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